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– Drucksache 19/18025 –

Rechtsextreme Vorfälle in der Bundeswehr 2019

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

In der Bundeswehr wurden im Jahr 2019 deutlich mehr rechtsextreme Vorfälle 
registriert als im Vorjahr. Dem Wehrbeauftragten wurden 197 „Besondere Vor-
fälle“ im Bereich Rechtsextremismus gemeldet (im Vorjahr waren es 170, vgl. 
Bundestagsdrucksache 19/16500), und auch der Militärische Abwehrschirm-
dienst (MAD) berichtet über mehr Fälle: Gegen 550 Bundeswehrangehörige 
werde derzeit wegen des Verdachts auf Rechtsextremismus ermittelt (https://w
ww.tagesschau.de/inland/mad-rechstextreme-bundeswehr-101.html). Im Jahr 
2019 seien 360 neue Verdachtsfälle hinzugekommen. Die Zahl solcher Neu-
aufnahmen lag im Jahr davor noch bei 270 (vgl. Antwort der Bundesregierung 
auf die Kleine Anfrage auf Bundestagsdrucksache 19/10338).

Die Fragestellerinnen und Fragesteller haben in den Vorjahren bei ähnlichen 
Anfragen stets kritisiert, dass nicht jeder Soldat, der etwa klassische neo-
faschistische „Propagandadelikte“ begeht, entlassen wird. Vielmehr ist die 
Praxis der Bundeswehr sehr uneinheitlich. Häufig kommen Soldaten mit ge-
ringfügigen Disziplinarstrafen oder Ermahnungen davon. Aus der Antwort der 
Bundesregierung auf die Kleine Anfrage auf Bundestagsdrucksache 19/10338 
geht beispielsweise hervor, dass in mindestens 14 bestätigten Fällen die ver-
antwortlichen Soldaten nicht nur im Dienst belassen wurden, sondern sogar 
weiterhin Zugang zu Waffen haben. Und das, obwohl die Soldaten sich rassis-
tisch geäußert, Nazi-Musik gehört, den Hitlergruß entboten, an einem Treffen 
der rechtsextremen Ordensgemeinschaft der Ritterkreuzträger teilgenommen, 
sich volksverhetzend geäußert, den Holocaust verharmlost, „wiederholt extre-
mistische und diskriminierende Aussagen“ getätigt haben usw. Solange die 
Bundeswehr solche Soldaten im Dienst belässt und ihnen sogar die weitere 
Ausbildung an der Waffe erlaubt, ist es um ihre Glaubwürdigkeit bei der Ab-
wehr rechtsextremer Aktivitäten nach Auffassung der Fragestellerinnen und 
Fragesteller schlecht bestellt.
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Der aktuelle Bericht des Wehrbeauftragten (für 2019) enthält zwar den Hin-
weis, es seien im Jahr 2019 45 Soldaten „wegen extremistischer Verfehlun-
gen“ vorzeitig entlassen worden. Es ist dem Bericht aber auch zu entnehmen, 
dass gegen einen beispielhaft genannten Soldaten, der seinen Kameraden ein 
Video mit positiven Äußerungen über ein Hakenkreuz vorführte, lediglich 
„eine einfache Disziplinarmaßnahme“ verhängt wurde. Die Praxis, Neonazis 
nur als „Einzelfälle“ zu betrachten und wenigstens teilweise mit Milde, wenn 
überhaupt, gegen sie vorzugehen, scheint daher in der Bundeswehr weiterhin 
anzudauern.

Die Äußerung des MAD-Chefs Christof Gramm, es sei Ziel, „nicht nur Extre-
misten, sondern auch Personen mit fehlender Verfassungstreue aus der Bun-
deswehr zu entfernen“, wirft die Frage danach auf, inwiefern die Bundeswehr 
dies praktisch umsetzt. Zu fragen ist auch, nach welchen Kriterien der MAD 
oder Disziplinarvorgesetzte die Feststellung einer „fehlenden Verfassungs-
treue“ treffen und ob damit beispielsweise bereits eine indifferente Haltung 
zum Grundgesetz gemeint ist. Das Soldatengesetz zumindest verlangt in § 8 
von Soldaten nicht nur, er müsse die freiheitlich demokratische Grundordnung 
„anerkennen“, sondern auch, „durch sein gesamtes Verhalten für ihre Ein-
haltung eintreten“. Dieses Gebot ist nach Auffassung der Fragestellerinnen 
und Fragesteller nicht in Übereinstimmung mit der Praxis der Bundeswehr zu 
bringen, mehr als ein Dutzend Soldaten trotz bestätigter rechtsextremer Akti-
vitäten im Dienst zu belassen.

Die Fragestellerinnen und Fragesteller begehren daher Aufschluss über die 
Umstände jedes den zuständigen Stellen bekannt gewordenen rechtsextremen 
Vorfalls in der Bundeswehr sowie der Reaktionen der militärischen Vorgesetz-
ten. Im Übrigen haben sie den Eindruck, dass das Meldesystem innerhalb der 
Bundeswehr dahingehend verbessert werden sollte, dass dem Wehrbeauftrag-
ten tatsächlich alle einschlägigen Vorfälle bekannt gegeben werden, auch die 
Verdachtsfälle des MAD.

Die Fragestellerinnen und Fragesteller erkundigen sich in den Fragen meist 
nach „Soldatinnen und Soldaten“, es wird aber darum gebeten, ggf. auch An-
gaben zu Zivilangestellten bzw. Beamten der Bundeswehr zu machen.

V o r b e m e r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g
Die Bundesregierung hat vielfach zum Ausdruck gebracht und erklärt aus-
drücklich, dass Extremismus in jeglicher Ausprägung in der Bundeswehr kei-
nen Platz hat. In diesem Sinne ist jeder Fall von extremistischem Verhalten von 
Angehörigen der Bundeswehr ein Fall zu viel.
In ihrer Vorbemerkung unterstellen die Fragesteller der Bundesregierung, teils 
überhaupt nicht, teils nicht in gebührendem Maße gegen Rechtsextremistinnen 
und Rechtsextremisten in der Bundeswehr vorzugehen, NeoNazis mit Milde 
und Nachsicht zu begegnen und dass es geübte Praxis sei, sie in den Reihen der 
Bundeswehr zu dulden. Gegen diese Unterstellungen verwahrt sich die Bundes-
regierung entschieden.
Die Bundesregierung hat in den letzten Jahren zahlreiche Maßnahmen ergriffen 
und auf den Weg gebracht, um extremistische Erscheinungsformen in der Bun-
deswehr noch wirksamer und nachhaltiger zu bekämpfen und diesen vorzubeu-
gen:
Im Bundesministerium der Verteidigung (BMVg) wurde mit Wirkung vom 
1. Oktober 2019 eine Koordinierungsstelle für Extremismusverdachtsfälle im 
Geschäftsbereich des BMVg eingerichtet. Sie hat den Auftrag, ein konsolidier-
tes Lagebild zu Fällen verfassungsfeindlichen Verhaltens im Geschäftsbereich 
BMVg zu erstellen, diese zentral nachzuhalten und einen abgestimmten Um-
gang mit entsprechenden Vorgängen sicherzustellen. Ferner wurde das Bundes-
amt für den Militärischen Abschirmdienst (BAMAD) mit Wirkung vom 1. Ok-
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tober 2019 auf den Ebenen Personal, Organisation und Arbeitsweise neu aus-
gerichtet. Mit dieser Neuausrichtung soll insbesondere die Extremismusabwehr 
durch den Aufwuchs zu einer eigenständigen Abteilung gestärkt und allgemein 
eine vertiefte Integration des Militärischen Abschirmdienstes (MAD) in die 
Sicherheitsarchitektur des Bundes erreicht werden. Inhaltlich fokussiert der 
MAD, jenseits von tatsächlichen Anhaltspunkten für extremistische Bestrebun-
gen, nunmehr auch auf Erkenntnisse, die Zweifel an der Verfassungstreue von 
Angehörigen des Geschäftsbereichs BMVg begründen, und hat so seine nach-
richtendienstliche Bearbeitung intensiviert. Durch Mitteilung der gewonnenen 
Erkenntnisse an die personalbearbeitenden Dienststellen versetzt der MAD die-
se in die Lage, entsprechende dienstrechtliche Maßnahmen zu ergreifen. Die 
Bundeswehr als ein besonders sicherheitssensibler Bereich hat darüber hinaus 
vielfältige Präventionsmaßnahmen etabliert, insbesondere unter dem konzeptio-
nellen Dach der „Inneren Führung“. Das Thema Extremismus wird hier in den 
Gestaltungsfeldern „Menschenführung“, „Politische Bildung“ sowie „Recht 
und soldatische Ordnung“ vermittelt. Die Erscheinungsformen sowie der Um-
gang mit Extremismus sind Bestandteil der Aus-, Fort- und Weiterbildung des 
militärischen und zivilen Personals der Bundeswehr.
Vor diesem Hintergrund entbehrt die Unterstellung der Fragesteller, die 
Bundesregierung sei nicht willens, Extremismus in der Bundeswehr zu be-
kämpfen, einer sachlichen Grundlage.

1. Welche Meldungen zu rechtsextremistischen, rassistischen oder antisemi-
tischen Vorfällen sind den Dienststellen der Bundeswehr im Jahr 2019 be-
kannt geworden (bitte alle dem Wehrbeauftragten gemeldeten Fälle inklu-
sive etwaiger Nachmeldungen einzeln darstellen)?

a) Sind die Sachverhalte bestätigt?

b) Welchen Status hatten die beschuldigten Soldatinnen und Soldaten 
(Berufssoldat, Soldat auf Zeit, freiwillig Wehrdienstleistender)?

c) Wann und wo fanden die Vorfälle statt?

d) Wie wurden die Sachverhalte beschrieben (bitte den Inhalt der Mel-
dung bzw. des Vorfalls kurz wiedergeben)?

e) Welche disziplinarischen und strafrechtlichen Maßnahmen wurden ge-
gen die betroffenen Soldatinnen und Soldaten eingeleitet?

f) Haben die beschuldigten Soldatinnen und Soldaten weiterhin Zugang 
zu Waffen?

g) Werden die beschuldigten Soldatinnen und Soldaten (ggf. weiterhin) 
als Ausbilder eingesetzt?

h) Erteilen die beschuldigten Soldatinnen und Soldaten (ggf. weiterhin) 
als Vorgesetzte Befehle?

2. Bei wie vielen Soldatinnen bzw. Soldaten, die Gegenstand von Meldungen 
aus dem Jahr 2019 sind, wurde eine vorzeitige Entlassung vorgenommen 
bzw. in die Wege geleitet (bitte den Vorfällen in der Antwort zu Frage 1 
zuordnen)?

Die Fragen 1 bis 1h und 2 werden zusammen beantwortet.
Auf die Anlage 1 wird verwiesen.*

* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 19/19779 auf der Internetseite 
des Deutschen Bundestages abrufbar.
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3. Bei wie vielen Soldatinnen bzw. Soldaten, die Gegenstand der auf Bundes-
tagsdrucksache 19/10338 genannten Vorfälle sind, ist eine vorzeitige Ent-
lassung vorgenommen bzw. in die Wege geleitet worden (bitte den Vor-
fällen in der Antwort zu Frage 1 zuordnen)?

4. Welche weiteren Aktualisierungen kann die Bundesregierung zu den An-
gaben auf Bundestagsdrucksache 19/10338 vornehmen (bitte vollständig 
angeben)?

Die Fragen 3 und 4 werden zusammen beantwortet.
Auf die Anlage 2 wird verwiesen.*

5. Wie viele und welche der 360 im Jahr 2019 vom MAD neu eingeleiteten 
Verdachtsfälle sind mit den vom Wehrbeauftragten genannten Verdachts-
fällen identisch?

Der Bericht des Wehrbeauftragten für das Berichtsjahr 2019 weist 363 neu 
aufgenommene Verdachtsfallbearbeitungen des MAD im Phänomenbereich 
Rechtsextremismus aus (Bundestagsdrucksache 19/16500, S. 57). Auf Seite 9 
nennt er die Zahl von 197 „Meldepflichtigen Ereignissen“ im Bereich Rechts-
extremismus. Diese Zahl kann nicht in Gänze nachvollzogen werden:
Im Meldewesen Innere und Soziale Lage der Bundeswehr wurden nach Aus-
wertung des Meldeaufkommens durch die zuständige Stelle nur bei 187 „Mel-
depflichtigen Ereignissen“ ein Bezug zum Rechtsextremismus zugewiesen. 
Dabei handelt es sich um die in der Anlage 1 aufgeführten Fälle.
Die Frage wird auf dieser Grundlage so verstanden, dass die Fragesteller zu 
wissen begehren, welchen der neu aufgenommenen Verdachtsfallbearbeitungen 
des MAD im Phänomenbereich Rechtsextremismus und welchen „Meldepflich-
tigen Ereignissen“ mit Bezügen zum Rechtsextremismus aus dem Meldewesen 
Innere und Soziale Lage der Bundeswehr der gleiche Sachverhalt zugrunde 
liegt. Hierzu lässt sich feststellen:
In 85 Fällen ist das vorgangsbegründende Informationsaufkommen des MAD 
mit dem Meldungsinhalt von „Meldepflichtigen Ereignissen“ identisch. In Be-
zug auf 102 „Meldepflichtige Ereignisse“ mit Bezug zum Rechtsextremismus 
aus dem Meldewesen Innere und Soziale Lage der Bundeswehr war somit die 
Schwelle zur Aufnahme einer nachrichtendienstlichen Bearbeitung durch den 
MAD nicht erreicht. Demnach hat der MAD im Rahmen seiner Aufgabenwahr-
nehmung nach § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Gesetzes über den Militäri-
schen Abschirmdienst (MADG) von 278 Sachverhalten mit Bezügen zum 
Rechtsextremismus Kenntnis erlangt, die nicht in das Meldewesen Innere und 
Soziale Lage der Bundeswehr Eingang gefunden haben und folglich dem Wehr-
beauftragten auf diesem Wege nicht bekannt geworden sind. Hierbei handelt es 
sich um Informationen aus unterschiedlichen, teils schützenswerten Quellen.

* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 19/19779 auf der Internetseite 
des Deutschen Bundestages abrufbar.
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6. Wie werden beim MAD Verdachtsfälle auf rechtsextremistische Aktivitä-
ten von solchen Verdachtsfällen unterschieden, bei denen den betreffenden 
Personen (lediglich) „fehlende Verfassungstreue“ vorgeworfen wird?

Woran genau bemisst sich das Fehlen der Verfassungstreue (bitte soweit 
vorhanden Kriterienkatalog oder Definition nennen)?

Verdachtsfälle sind solche Fälle, bei denen tatsächliche Anhaltspunkte für Be-
strebungen gemäß § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 MADG die Zuständigkeit des 
MAD begründen. Tatsächliche Anhaltspunkte in diesem Zusammenhang sind 
Tatsachen und Umstände, die aufgrund nachrichtendienstlicher Erkenntnisse 
die Annahme rechtfertigen, dass sich ein Angehöriger des Geschäftsbereichs 
BMVg an extremistischen Bestrebungen beteiligt oder selbst solche Bestrebun-
gen unternimmt. Ziel der Verdachtsfallbearbeitung ist es, im Zuge von Ermitt-
lungen herauszufinden, ob dieser Verdacht zutrifft oder nicht zutrifft und somit 
ausgeräumt werden kann. Insofern die Ermittlungen zu Erkenntnissen führen, 
die Zweifel am aktiven Eintreten der Verdachtsperson für die freiheitliche 
demokratische Grundordnung und damit an der Erfüllung der soldatischen 
Kernpflicht nach § 8 des Soldatengesetzes (SG) begründen, bewertet der MAD 
die Person als „Verdachtsperson mit Erkenntnissen über fehlende Verfassungs-
treue“ (Kategorie ORANGE). Belegen Erkenntnisse darüberhinausgehend, dass 
sich ein Angehöriger des Geschäftsbereichs an Bestrebungen nach § 1 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1 MADG in Verbindung mit § 4 des Bundesverfassungsschutz-
gesetzes (BVerfSchG) beteiligt oder solche Bestrebungen selbst unternimmt, 
bewertet der MAD ihn als „Extremist in der Bundeswehr“ (Kategorie ROT).
Die Bewertung hinsichtlich der Verfassungstreue einer Person ist immer einzel-
fallbezogen:
Die Gesamtheit der zu einer Person vorliegenden Erkenntnisse mit Extremis-
mus-Bezug ist dabei an dem Maßstab der in den jeweiligen Gesetzen und Be-
stimmungen enthaltenen Treuepflichten zu messen. Ausschlaggebend ist, ob 
die vorliegenden Erkenntnisse geeignet sind, Zweifel an der Verfassungstreue 
zu begründen. Zweifel sind beispielsweise dann angebracht, wenn Erkenntnisse 
vorliegen, denen zufolge ein Soldat nachweislich und für Zeugen hörbar die na-
tionalsozialistische Parole „Sieg Heil!“ ausgerufen hat. Ob der Motivation für 
diese Handlung ein extremistisches Einstellungsmuster zugrunde liegt, stellt 
den eigentlichen Verdacht dar und ist Gegenstand der Ermittlungen des MAD 
im Rahmen der Verdachtsfallbearbeitung. Bringen weitere Erkenntnisse eine 
Bestätigung hierfür, so ist grundsätzlich die Schwelle zur Einstufung der Person 
als „Extremist in der Bundeswehr“ erreicht.
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7. Bezieht sich die Zahl von 550 Verdachtsfällen auf Fälle rechtsextremisti-
scher Aktivität, und wenn ja, wie viele zusätzliche Fälle aus jeweils wel-
chen Phänomenbereichen „fehlender Verfassungstreue“ hat der MAD ge-
prüft, wenn nein, wie gliedert sich diese Zahl in rechtsextreme Aktivitäten 
und fehlende Verfassungstreue auf?

Wie im „Ersten Bericht der Koordinierungsstelle für Verdachtsfälle zur Unter-
richtung der Leitung des BMVg, des parlamentarischen Raumes und der Öf-
fentlichkeit“ aus dem März 2020 aufgeführt, stellt sich die Aufteilung der Ver-
dachtsfälle wie folgt dar:

Übersicht Berichtszeitraum 2019 (Stichtag 31.12.2019)
Phänomenbereich Anzahl

Verdachtsfälle
Anzahl

Neuaufnahmen
Anzahl

erkannte
Extremisten

Anzahl Verdachts-
personen mit Erkennt-
nissen über fehlende 

Verfassungstreue
Rechtsextremismus 592 363 8 27
Reichsbürger/Selbstverwalter 34 16 2 3
Linksextremismus 11 9 0 1
Islamismus 69 77 4 4
Ausländerextremismus 37 17 0 3
insgesamt 743 482 14 38

8. Welche nicht dem Wehrbeauftragten gemeldeten Vorfälle mit rechtsextre-
mistischem, rassistischem oder antisemitischem Hintergrund oder mit 
politisch rechts konnotierten Fällen fehlender Verfassungstreue sind dem 
MAD oder anderen Dienststellen der Bundeswehr im Jahr 2019 bekannt 
geworden (bitte sämtliche 360 im Jahr 2019 neu aufgenommenen Fälle, 
zusätzlich etwaiger Nachmeldungen, einzeln darstellen und nach dem 
Schema der Fragen 1a) bis 1h) beantworten)?

Auf die Antwort zu Frage 5 wird verwiesen. Der MAD hat im Rahmen seiner 
Aufgabenwahrnehmung nach § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 MADG von 278 
Sachverhalten mit Bezügen zum Rechtsextremismus Kenntnis erlangt, die nicht 
in das Meldewesen Innere und Soziale Lage der Bundeswehr Eingang gefunden 
haben und folglich dem Wehrbeauftragten auf diesem Wege nicht bekannt ge-
worden sind. Hierbei handelt es sich um Informationen aus unterschiedlichen, 
teils schützenswerten Quellen. Eine Auflistung der Sachverhalte gemäß der 
Fragestellung ist aufgrund der Schutzbedürftigkeit der Quellen, möglicher 
Rückschlüsse auf die Arbeitsweise und Methodik des MAD und aus Gründen 
des Schutzes des Persönlichkeitsrechtes der von der Vorgangsbearbeitung be-
troffenen Personen nicht möglich. Auch eine Einstufung als Verschlusssache 
und Hinterlegung der angefragten Informationen bei der Geheimschutzstelle 
des Deutschen Bundestages würde im vorliegenden Fall nicht ausreichen, um 
der erheblichen Sensibilität der angeforderten Informationen im Hinblick auf 
die Bedeutung für die Aufgabenerfüllung des MAD in ausreichendem Maße 
Rechnung zu tragen. Eine Kenntnisnahme der begehrten Informationen durch 
Unbefugte Dritte könnte der Aufgabenwahrnehmung des MAD im Aufgaben-
bereich Extremismusabwehr empfindlichen Schaden zufügen und somit eine 
schwere Gefährdung für die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland verur-
sachen. Aus diesem Grunde kommt die Bundesregierung nach reiflicher Abwä-
gung zu dem Schluss, dass das parlamentarische Auskunftsrecht im vorliegen-
den Fall hinter dem Staatswohl zurückstehen muss.
Sofern andere Dienststellen als der MAD von derartigen Sachverhalten Kennt-
nis erlangen, sind sie verpflichtet, diese im Wege des Meldewesens Innere und 
Soziale Lage der Bundeswehr zur Meldung zu bringen. Daher ist davon auszu-
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gehen, dass die 187 in der Anlage 2 erfassten Sachverhalte die Meldungen aller 
Dienststellen der Bundeswehr zu diesem Thema abbilden.

9. Wie viele der vom MAD im Jahr 2019 abgeschlossenen Prüfverfahren 
endeten mit einer Einstufung als „rot“, „orange“ oder „grün“, und welche 
Schritte wurden hinsichtlich der als „rot“ oder „orange“ (https://www.bun
deswehr.de/de/aktuelles/meldungen/mad-geht-gegen-extremisten-vor-uebe
rblick-42992) eingestuften Bundeswehrangehörigen unternommen?

Sind „orange“ Fälle mit Fällen fehlender Verfassungstreue (aber unterhalb 
der Extremismusschwelle) identisch (falls nicht, bitte analog zum Schema 
in Frage 1 darstellen, um welche Sachverhalte es in den „orangen“ Fällen 
ging)?

Auf die in der Antwort zu Frage 7 dargestellte Aufschlüsselung der Verdachts-
fälle wird verwiesen. Zur Anzahl der Fälle, in denen der Verdacht sich als nicht 
mehr begründet darstellte (Kategorie GRÜN), kann keine Aussage getroffen 
werden, da deren Zahl bislang statistisch nicht erfasst wird. Dies ist aber zu-
künftig beabsichtigt.
Im Jahr 2019 hat das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr 
(BAPersBw) insgesamt 49 Personen wegen extremistischer Verfehlungen aus 
der Bundeswehr entlassen. Die Verfehlungen wiesen in 46 Fällen Bezüge zum 
Rechtsextremismus, in einem Fall zum linksextremistischen Spektrum und in 
zwei Fällen zum Islamismus auf. Dabei ist zu beachten, dass es sich nicht aus-
schließlich um erkannte Extremisten im Sinne des § 4 BVerfSchG (Kategorie 
ROT), sondern auch um Fälle fehlender Verfassungstreue (Kategorie ORAN-
GE) bzw. solche Verdachtsfälle handelte, bei denen lediglich tatsächliche An-
haltspunkte für extremistische Bestrebungen vorlagen (Kategorie GELB).
Im Übrigen wird auf die Antwort zu Frage 6 verwiesen.

10. Wie belastbar muss der zugrundeliegende Verdacht auf rechtsextreme 
Aktivitäten bzw. fehlende Verfassungstreue sein, damit der MAD einen 
Verdachtsfall aufnimmt und prüft (bitte Grad der Belastbarkeit bzw. 
Kriterien nennen)?

Ausgangspunkt für die Aufnahme nachrichtendienstlicher Ermittlungen des 
MAD im Aufgabenbereich Extremismusabwehr sind tatsächliche Anhalts-
punkte für Bestrebungen gemäß § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 MADG.
Auf die Antwort zu Frage 6 wird verwiesen.

11. Ist die Bundesregierung der Auffassung, dass „die gebotenen disziplina-
ren Sanktionen“ und weitere Rechtsgrundlagen der Bundeswehr, die es 
derzeit erlauben, Soldaten, die den Hitlergruß entbieten, rechtsextreme 
Losungen verbreiten usw. (auf die in der Vorbemerkung genannten Fälle 
wird verwiesen), im Dienst zu belassen, verschärft werden sollten, um 
solche Soldaten künftig einfacher entlassen zu können, und wenn ja, wel-
che Schritte will sie dahingehend unternehmen, wenn nein, warum nicht?

Falls sie keine Verschärfung plant, welche praktische Bedeutung hat 
dann die Ankündigung des MAD, Soldaten nicht nur bei extremistischer 
Tätigkeit, sondern auch bei fehlender Verfassungstreue aus der Bundes-
wehr zu entfernen?

Die vorhandenen Disziplinarmaßnahmen werden grundsätzlich als ausreichend 
zur Ahndung von Dienstvergehen bewertet.
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Mit dem Entwurf eines Gesetzes zur Änderung soldatenrechtlicher Vorschriften 
(Sold-VorÄndG) beabsichtigt die Bundesregierung eine Ausweitung der Mög-
lichkeiten zur Entlassung von Soldatinnen und Soldaten, die ein schweres 
Dienstvergehen begangen haben, das die militärische Ordnung stört bzw. das 
Ansehen der Bundeswehr in der Öffentlichkeit schädigt. Hierzu soll § 55 Ab-
satz 5 SG dahingehend geändert werden, dass eine Entlassung in besonders 
schweren Fällen bis zum achten Dienstjahr möglich ist. Bisher ist eine Ent-
lassung in schweren Fällen nur in den ersten vier Dienstjahren möglich.
Die Entlassung nach § 55 Absatz 5 SG ist das wirksamste Instrument, um Sol-
datinnen und Soldaten, die schwere Dienstvergehen mit gravierenden Folgen 
begangen haben, schnell aus der Bundeswehr zu entlassen.

12. Geht die Bundesregierung davon aus, dass bei Soldaten, die sich rassis-
tisch äußern, Nazi-Musik hören bzw. verbreiten, den Hitlergruß ent-
bieten, an einem Treffen der rechtsextremen Ordensgemeinschaft der 
Ritterkreuzträger teilnehmen, sich volksverhetzend äußern, den Holo-
caust verharmlosen oder wiederholt extremistische und diskriminierende 
Aussagen tätigen, eine fehlende Verfassungstreue vorausgesetzt werden 
kann, oder sieht sie darin eher das Gebot von § 8 des Soldatengesetzes 
erfüllt, „durch sein gesamtes Verhalten“ für die freiheitlich demokrati-
sche Grundordnung einzutreten (bitte begründen)?

Die Frage, ob ein bestimmtes Verhalten eine Dienstpflichtverletzung darstellt, 
ist grundsätzlich unter Berücksichtigung des Einzelfalles und der einschlägigen 
Rechtslage zu beurteilen. Hierbei entscheiden die zuständigen Disziplinarvor-
gesetzten oder das zuständige Truppendienstgericht, ob das vorgeworfene Ver-
halten beispielsweise gegen die soldatische Pflicht aus § 8 SG verstößt oder 
nicht und welche Disziplinarmaßnahme zu verhängen ist. Die Verhängung einer 
gerichtlichen Disziplinarmaßnahme unterliegt der richterlichen Unabhängig-
keit.
Auf die Antwort zu Frage 6 wird verwiesen.

13. Wie beurteilt die Bundesregierung den Umstand, dass über ein Dutzend 
von Soldaten, deren rechtsextremes bzw. verfassungsfernes Handeln sich 
ausweislich der Antwort der Bundesregierung auf Bundestagsdrucksache 
19/10338 bereits als bestätigt herausgestellt hat, in der Bundeswehr 
weiterhin an der Waffe ausgebildet werden, und welche Auswirkungen 
hat dies ihrer Einschätzung nach auf die rechtsextreme Szene sowie die 
Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger vor gewalttätigen Neonazis?

Der inzwischen eingetretene Sachstand zu den genannten Fällen ergibt sich aus 
der Anlage 2. Die jeweils zuständigen Vorgesetzten von Soldatinnen und Solda-
ten entscheiden nach pflichtgemäßen Ermessen eigenständig, ob, in welchem 
Umfang und wie lange die ihnen unterstellten Soldatinnen und Soldaten an der 
Waffe ausgebildet werden. Die jeweils gebotenen Maßnahmen erfolgen dabei 
stets im Rahmen einer Bewertung des Einzelfalles.
Der Bundesregierung liegen keine Erkenntnisse dahingehend vor, ob bzw. wel-
che Auswirkungen die von den Fragestellern angeführten Fälle auf die rechts-
extremistische Szene oder die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger vor ge-
walttätigen Neonazis haben.
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14. In wie vielen Fällen führte die Soldateneinstellungsüberprüfung im Jahr 
2019 zur Ablehnung von Bewerbern, weil ein Sicherheitsrisiko aus dem 
Bereich des Rechtsextremismus festgestellt wurde?

Hinsichtlich der Fälle, in denen im Rahmen des Bewerbungsverfahrens bereits 
eine Sicherheitsüberprüfung gemäß § 37 Absatz 3 SG eingeleitet worden war, 
wird auf den ersten Bericht der Koordinierungsstelle für Extremismusver-
dachtsfälle im BMVg für das Jahr 2019 verwiesen:
„Im Berichtsjahr 2019 wurden insgesamt 22.467 Soldateneinstellungsüberprü-
fungen eingeleitet. In 42 Fällen schlug das BAMAD als mitwirkende Behörde 
aufgrund vorliegender sicherheitserheblicher Erkenntnisse unterschiedlicher 
Art vor, die überprüften Personen als ein Sicherheitsrisiko anzusehen, und hat 
diese Fälle dem jeweils zuständigen Geheimschutzbeauftragten vorgelegt. Der 
jeweils zuständige Geheimschutzbeauftragte erkannte in 25 Fällen (davon 22 
mit Extremismusbezug) ein Sicherheitsrisiko, das einer Zulassung zur umfas-
senden Waffenausbildung entgegenstand.“ Eine weitergehende Aufschlüsse-
lung der verschiedenen Phänomenbereiche liegt nicht vor.
Darüber hinaus ist darauf hinzuweisen, dass bereits im Rahmen des Auswahl-
verfahrens Hinweise auf mögliche Sicherheitsbedenken in Form von münd-
lichen Äußerungen der Bewerber oder Erkenntnisse über laufende Strafver-
fahren oder Tätowierungen auftreten können, welche zu einer Ablehnung füh-
ren, noch bevor eine Sicherheitsüberprüfung gemäß § 37 Absatz 3 SG eingelei-
tet wurde.
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